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Wichtige Informationen
zu den Beihilferegelungen

Als Beamter erhalten Sie von Ihrem 

Dienstherrn Beihilfe. Seit dem 01.01.2009 

besteht für Beihilfeberechtigte Versiche

rungspflicht in der privaten Krankenversi

cherung. Und zwar für den Teil, der nicht 

durch die Beihilfe abgedeckt wird. Diese 

Versicherungspflicht besteht auch für 

Ihre eventuell berücksichtigungs fähigen 

Angehörigen. 

Die genauen Anforderungen an den Leis

tungsumfang der privaten Kranken  ver

sicherung sind im VersicherungsVer

tragsGesetz (VVG), und zwar im § 193 

Abs. 3, definiert. 

Ihr Beihilfeanspruch hat zwei 
gravierende „Lücken“.

1.  Die Beihilfe wird nur anteilig zu  

Ihren Krankheitskosten gewährt.

  Die Differenz zu 100 % decken Sie am 

besten mit unseren maßgeschneider

ten SIGNAL Tarifen ab. 

  Die Beihilfe beträgt für: 

– Beamte / Richter 50 % 

–  Beamte / Richter mit 2 oder 

mehr berücksichtigungs 

fähigen Kindern 70 %

 –  Ehegatten ohne eigenen 

Beihilfeanspruch 70 %

 –  Versorgungsempfänger,  

Witwe, Witwer 70 %

 –  Jedes berücksichtigungs 

fähige Kind, Waise 80 %

Beihilfevorschrift: SchleswigHolstein

  Für den Ehegatten besteht der Beihilfe

anspruch nur, wenn dessen Gesamt

betrag der Einkünfte (§ 2 Abs. 3 Ein

kommens steuer gesetz) im Vorvor 

kalenderjahr vor Stellung des Beihilfe 

antrages 18.000 Euro nicht übersteigt. 

 

Kinder gehören im Regelfall immer 

dann zu den berücksichtigungsfähi

gen Personen, wenn dem Beihilfebe

rechtigten für sie Kindergeld zusteht.

2.  Die Beihilfe wird nicht auf die 

gesamten Krankheitskosten, 

sondern nur auf die so genannten 

„beihilfefähigen Aufwendungen“ 

gewährt.

  Dadurch entstehen Ihnen Selbst

beteiligungen.

  Aber kein Problem: Wichtige Beihilfe

einschränkungen können Sie mit dem 

SIGNAL Ergänzungsschutz ausglei

chen.

  Eine SIGNAL Mitgliedschaft erfüllt 

alle gesetzlichen Anforderungen und 

noch ein bisschen mehr – ein  

beruhigendes Gefühl.

Wesentliche ambulante und statio

näre Beihilfeeinschränkungen so

wie die entsprechenden SIGNAL 

Absicherungsmöglichkeiten finden 

Sie auf der Rückseite.




